
1 9, Mai 2014 

OBERMNDESGER CHT D~SSELDORF 

BESCHLUSS 

irr dem Rechtsstreit 

Beklagten und Beschwerdeführerin, 

Herrn 

Kläger und Beschwerdegegner, 

Prozessbevollmäch tigter: Rechtsanwalt Scharifi, Ddon kring 5, 47906 Kempen , 

hat der 22. Ziviicenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf arn 73. Mai 2014 durch die 

Richterin am Oberlandesgericht Spiecker als Einzelrichterin gemäß C( 568 Abc. 1 

Satz 1 LPU 



Die sofortige Beschwerde der Beklagten gegen den Beschluss des Landge- 

richts - Einzelrichterin - Krefeld vom 13. Januar 2014 (Az.. 5 O 152/13) wird 

auf ihre Kosten zuruckgewiesen. 

Die gern&& (39 91a Abs. 1, 567 Ff. ZPO statthafie und auch irn Übrigen zulässige Be- 

schwerde der Beklagten gegen den Kostenbeschluss des Landgenchtc ist nicht be- 

gründet. 

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht die Kosten des 

Rechtsstreits der Beklagten aubriegt. Unter Berücksichtigung des Sach- und Streit- 

standes entspricht es billigem Ermessen. dass die Beklagte die Kosten des Rechts- 

streits tragt. Dies gilt auch unter Berijcksichtigung des Grundgedankens von 

C, 93 ZPO und der Frage. ob die Beklagte dem Kläger Veranlassung zur Klageerhe- 

bung gegeben hat Das war entgegen der Annahme der Beklagten der Fall. Veran- 

lassung zur Klageerhebung hat ein Beklagter gegeben, wenn sein Verhalten vor Pro- 

zessbeginn ohne Rucksich! auf Verschulden und materielle Rechtslage gegenüber 

dem Kläger so war, dass LeQterer annehmen musste, er werde ohne  Klags nicht zu 

seinem Recht kommen. Insbesondere ein in Verzug gesetzter Schuldner hat zur Kla- 

ge Veranlassung gegeben (vgi Herget. in: Zöiler. ZPO, 30. Au@. 201 4, fj  93 Rn. 3, 6) .  

Gemessen daran hat die Beklagte Anlass zur Einleitung des selbständigen Beweis- 

verfahrens und auch zur Klageerhebung gegeben. Denn die Rücktrittcerklärung das 

Klägers war. ohne dass es der Einräumung einer Nachbesserungsgelegenheit filr die 

Beklagte bedurfte. mit ihrem Ausspruch mit Schreiben vom 28. Januar 201 3 wirksam, 

da es sich voritegend um einen nicht behebbaren Mangel handelte. Mit diesem 

Schreiben hatte der Kläger der Beklagten eine Frist zur Rückabwicklung bis zum 

11 Februar 2013 gesetzt und sich freiwillig bereits eine Nutzungcentschädigung auf 

den zurückzuzahlenden Kaufpreis in Höhe von 477 E anrechnen lassen. obwohl es 

sich hierbei um eine von der Beklagten vocrutragende Einwendung - nämlich irn 

Wege der Aufrechnung - handelt, Diese Frist lief ergebnislos ab, ohne dass sich die 



Be klagte bereit erklart hatte, dem Begehren des Klilgerc nachzukommen oder Ge- 

genrechte geltend zu machen. so dass sie sich in Verzug befand. 

Auf die erneute Frictcetzung mit Schreiben vorn 25. Febniar 2013 reagierte die Be- 

klagte mit Schreiben ihrec Prozessbevollmächt~gten vorn 20. Februar 2013 derart, 

dacs sie selbst dem Kläger eine Frist bis zu diesem Tag zur  Vorfiihrung des Fahr- 

zeugs zum Zwecke der Überprüfung der Mängel setzte und ausftihre, aufgrund sei- 

ner Veweigerungshandiung habe der Kläger zusätzlich die Kosten ihres Prozeccbe- 

vollmächtigten zu zahlen. Nach dem bereits wirksam ausgeübten Rücktritt konnte sie 

indes eine Verbringung des Fahrzeugs zu ihr durch den Kläger nicht mehr verlangen. 
Vielmehr hatte sie umgekehrt das Fahrzeug an der Wohnung des Klägers, bei der es 

sich um den Erfüllungsort für die Rückabwicklung handelte, zum Zwecke der Rück- 

abwi~klung abzuholen (vgl. ReinkingiEggert. Der Autokauf. 12. AuR 2014. Rn. 1220). 

Auch nach Prüfung der Mängel arn 6. Män 2013 erfolgte seitens der sich mit der 

Rückabwicklung in Verzug befindlichen Beklagten. die auch bis dahin die ihr aus ih- 

rer Sicht zustehenden Gegenanspriiche nicht formuliert hatte, zunächst keine Reak- 

tion. Die mit Schreiben des Prozessbevollmächtlgten des Klägers vorn 14. März 2013 

gesetzte weitere Frist bis zum 20. M l r z  201 3 lief ebenfalls eifolglos ab. 

Angesichts dieses Ablaufs durfte der  Kläger davon ausgehen, dass er seine Rechte 

nur mit gerichtlicher Hilfe würde durchsetzen können. Die Einfeitung des selbständi- 

gen Beweisverfahrens mit Schriftsatz vom 21. März 2013 war daher durchaus von 

der Beklagten veranlasst. Soweit sie behauptet hat ,  an diesem Tage habe ihr Pro- 

zessbevollmächtigter mit dem Vertreter des Klägers telefoniert und erklärt, einer 

Rückabwicklu ng stehe grundsätzlich nichts entgegen, jedoch sei noch die Berech- 

nung der Hähe der Gebrauchsvorteile streitig. ist nicht ersichtlich, dacs dieses Tele- 

fonat vor Versendung des Antrags auf Durchführung des Beweisverfahrens erfolgte. 

Diese Frage war entgegen der Annahme der Beklagten in der Beschwerdebegrün- 

dung streitig (vgf, dazu auch das Vorbringen des  Klägers mit Schrifisah vom 3 1  Juli 

2013. BI. 48 d.A.1. Den ihr obliegenden Beweis (vgl Heget. a.a.O., Rn. 6) dafür, 

dacs dieses Telefonat arn 21 M&rz 201 3 tatsächlich stattgefunden hat und bereits zu 

diesem Zeitpunkt ein Anerkenntnis ausgesprochen wurde, hat die Beklagte nicht ge- 
führt.  Soweit sie anschließend mit Schreiben ihrec Prozescbevollmächtigten vorn 



27, März 201 3 ihre Verpfiichtung zur Rückabwicklung eingestanden hat, hat sie dies 

indes von der Zahlung einer Nutzungsentschädigung von 1.366,02 e sowie von der 

Erstattung von Reparaturkosten in Höhe von 832,35 E durch den Kläger abhängig 

gemacht. Während die geltend gemachte Nutzungcentschädigung - wie der Ver- 

gleichsschlusc zeigt - jedenfalls in dieser Höhe auch aus nachträglicher Sicht der 

Beklagten unberechtigt war, waren die geltend gemachten Reparaturkocten nach 

Beurteilung des Sach- und Streitstandes bis zum Schluss der mundiichen Verhand- 

lung in Gänze nrcht berechtigt. Hierzu fehlte jedes nähere Vorbringen der Beklagten. 

Dementsprechend war die Beklagte ausweislich des Schreibens vom 27. März 201 3 

gerade nicht bereit, dle berechtigte Forderung des Klägers in vollem Umfang anzuer- 

k e n n e n ,  und hat damit Veranlassung zur Klage gegeben. 

Daran ändern auch die nachfolgenden Vergleichsverhandlungen nichts. Eine Stun- 

dung war damit nicht verbunden. Auch hat die Beklagte durch Ablehnung des Ver- 

gleichsvorschlages des Klägers mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 

18. April 201 3. mit dem die Beklagte erneut auf Ersatz ihrer offenbar unberechtigten 

Forderung auf Schadensersatz bestand und die Berechtigung der Auhvendungser- 

satzansprüche sowie der Ansprüche auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwattskocten 

des Klägers in Abrede stellte, dem Kläger deutlich gemacht, dass er auf diesem Weg 

seine Reckte nicht würde du~hsetzen kcrnnen. 

Nicht anders verhalt es sich mtt den von der Beklagten nach dem gerichtlichen Ver- 

gleich zu ersetzenden Auhendungen des Klageis auf das Fahrzeug. Auch hier liegt 

kein sofortiges Anerkenntnis vor. wenn die Beklagte nach mehrmonatiger Prozess- 

dauei nach Vorlage von Belegen dem Vergleich zugestimmt hat. Der Anspruch des 

Klägers auf Ersatz dieser Auhvendungen war mit der wirksamen Erklärung des Rück- 

tritts fällig geworden und hing nicht von der Vorlage von Belegen ab, auch wenn die- 

se der Beklagten erst eine Überprüfung des Anspruchs ermöglicht habefi sollten. Die 

Vorlage von Belegen hätte sie trn Übrigen bereits nach Erhalt des Schreibens des 

Klägetvertreters vom 28. Januar 201 3 erbitten können, als dieser die Aufwendungs- 

ersatzancprüche erstmals geltend gemacht hat. Insoweit wäre es möglich gemsen.  

bereits zu diesem Zeitpunkt - abhängig vorn Nachweis der geltend gemachten Kot- 

ten durch Belege - eine Erklarung abzugeben, wonach sie hierfür hätte einstehen 



wollen. Stattdessen reagierte die Beklagte mit Schreiben vorn 27. März 2013 ihrer- 

seits mit der Geltendmachung von weitgehend nicht berechtigten Forderungen. 

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beklagte gern38 $j 97 Abs. 1 ZPO zu 

tragen 

Spiecker 

Richterin arn Oberlandesgericht 


